CO2-Emissionshandel und Entwicklung der 
Eisen- und Stahlindustrie in Deutschland

Abschätzung von Risiken und Anforderungen 
zur Vermeidung von Fehltentwicklungen

Ausgangssituation: Klimaschutz, Kyoto-Protokoll und Emissionshandel

Im Kyoto-Protokoll bekennen sich Industrie- und Transformationsländer (Annex-I Staaten) dazu, zwischen 2008 und 2012 ihre jährlichen Emissionen an sog Treibhausgasen um mindestens 5,2% gegenüber 1990 zu senken. Die EU hat sich dabei zu einer Emissionsminderung um 8% verpflichtet, wobei Deutschland im Rahmen der Lastenteilung innerhalb der EU eine Reduktion von 21% anstrebt. Voraussetzung für ein Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls ist seine Ratifizierung durch mindestens 55 Staaten, die mindestens 55% des weltweiten Treibhausgasausstoßes auf sich vereinen. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist gegenwärtig unklar. Nachdem die USA als weltweit größter Emittent von Treibhausgasen (über 30%) eine Ratifizierung abgelehnt haben, ist auch die Unterzeichnung durch Russland ungewiss.

Um die Ziele des Kyoto-Abkommens umzusetzen, will die EU bereits ab 2005 den Handel mit CO2-Emissionsrechten innerhalb Europas einführen. Im Juli 2003 hat der EU-Ministerrat der Richtlinie über den EU-weiten Handel mit Treibhausgasemissionen zugestimmt. Sie muss nun in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. In Deutschland erfasst die Emissionshandels-Richtlinie ca. 2.600 Anlagen der Wärme- und Stromerzeugung, Raffinerien und Kokereien, Anlagen der Eisen- und Stahlerzeugung, der Zement-, Glas- und Keramikindustrie sowie der Zellstoff- und Papierindustrie. In einem sog. Allokationsplan werden die Gesamtmenge der zuzuteilenden Emissionsrechte sowie die vorgesehene Aufteilung auf die betroffenen Anlagen festgelegt; dies geschieht gegenwärtig zunächst für die erste Handelsperiode 2005 bis 2007. Die Zuteilung von kostenfreien CO2-Emissionsrechten auf einzelne Anlagen soll nach dem Vorschlag des Bundesministeriums für Umwelt auf der Basis der durchschnittlichen Emissionen in den Jahren 2000 bis 2002 multipliziert mit einem sog. Erfüllungsfaktor erfolgen, um Minderungsziele für die Emissionen der Industrie in das System einzuschreiben. Zuvor sind verschiedene Reserven z.B. für Neuanlagen, den Atomausstieg oder für prozessbedingte Emissionen zu berücksichtigen. Ein damit veränderter Erfüllungsfaktor minimiert die für jede einzelne Anlage kostenfrei zuzuteilenden CO2-Emissionsrechte, führt also bereits in der ersten Phase zu entsprechenden Minderungs- bzw. Zukaufsverpflichtungen.

Mit dem Nationalen Allokationsplan werden wesentliche Eckdaten für die zukünftige Entwicklung der energieintensiven Industrieproduktion in Deutschland und in anderen EU-Staaten festgeschrieben. Die Regelungen des CO2-Handels​systems könnten dazu führen, dass die Rentabilität von industriellen Produktionsverfahren in Deutschland im Vergleich mit einem Betrieb an anderen Standorten sinkt und somit Anreize für die Verlagerung von Produktionen ins Ausland gesetzt werden. Sowohl die Entscheidung von Kunden für ausländische Konkurrenzprodukte ohne Kostenbelastungen durch einzukaufende CO2-Emissionsrechte als auch jede Produktionsminderung entsprechend der künftigen CO2-Minderungsziele führt direkt zu einem entsprechenden Verlust von Arbeitsplätzen, soweit die Zusatzkosten nicht anderweitig zu kompensieren sind. Ein Verlust von Teilen einer vorhandenen Wertschöpfungskette kann zugleich zu einem Kompetenz- und Rentabilitätsverlust an anderen Stellen in bestehenden industriellen Clustern führen. Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat der ThyssenKrupp Stahl AG haben deshalb die Risiken eines Handels mit CO2-Emis​sionsrechten für die Beschäftigung in der Eisen- und Stahlproduktion in Duisburg in einem Gutachten abschätzen lassen (vgl. SUSTAIN CONSULT 2004).

Zwischen Emissionshandel, CO2-Minderungspotenzialen und Wettbewerbsfähigkeit besteht ein enger Zusammenhang

Die Verhältnisse in der Erzeugung von Roheisen und Stahl machen exemplarisch den engen Zusammenhang zwischen den konkreten Regelungen eines Handelssystems für CO2-Emissionsrechte, den vorhandenen CO2-Minderungspotenzialen und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen deutlich. Die Möglichkeiten zur CO2-Minderung in der Stahlerzeugung auf der Hochofen-Oxygenkonverter-Route sind in Deutschland heute weitgehend ausgeschöpft. Dies bestätigt z.B. der Endbericht der Enquete-Kommission „Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung“ des Deutschen Bundestages (BT-Drucksache 14/9400 vom 07.07.2002, S. 188): Demnach war die Effizienz der Roheisenerzeugung in Deutschland bereits 1998 so hoch, dass die technischen Potenziale zur Einsparung von Energie bei nur noch 5% lagen, die wirtschaftlich nutzbaren Potenziale sogar nur bei 1-2%. Dementsprechend gering sind die Möglichkeiten zur Minderung der CO2-Emissionen. 

Die geringen Potenziale zur CO2-Minderung in der Roheisenerzeugung liegen v.a. darin begründet, dass Kohlenstoff für den Prozess der Stoffumwandlung von Eisenerz (FeO2) zu flüssigem Roheisen (Fe) benötigt wird. Dabei wird dem Eisenerz Sauerstoff durch Umwandlung in CO2 und CO entzogen, wobei diese Reduktion zwangsläufig unter Wärmeverbrauch stattfindet. Unvermeidbar ist außerdem das Lösen von Kohlenstoff im flüssigen Roheisen – dieser Kohlenstoffanteil wird später im Stahlkonverter mit Sauerstoff ausgetrieben, wobei CO2 und CO entstehen. Inklusive Wärmeverlusten und fühlbarer Energie des heißen Eisens beim Austritt aus dem Hochofen ergibt sich ein minimaler Kohlenstoffbedarf von 412 kg je Tonne Roheisen bzw. ein minimaler Koksbedarf von 463 kg je Tonne Roheisen (vgl. Scholz 2003). Der eingesetzte Kohlenstoff wird letztlich im Zuge des gesamten Produktionsverbundes von Kokerei, Hochofen, Stahlwerk und Energieversorgung zu CO2 umgesetzt. So entstehen mindestens 1,51 t CO2 je Tonne Roheisen.

Die Unternehmen der Eisen- und Stahlerzeugung in Deutschland stehen aufgrund ihrer hohen Effizienz deshalb in der Gefahr, dass sie die Kosten für CO2-Emissionsrechte nicht durch eine Senkung von CO2-Emissionen vermeiden können. Dann aber würde sich zwangsläufig die Produktion verteuern. Vor diesem Hintergrund droht der deutschen Eisen- und Stahlindustrie eine deutliche Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition:

· gegenüber der Industrie in anderen EU-Staaten, die geringe CO2-Minderungs​lasten als Deutschland übernommen haben und dementsprechend ihrer Industrie vergleichsweise mehr kostenlose CO2-Emissionsrechte zuteilen können,

· gegenüber der Industrie in Staaten außerhalb der EU, die in das Emissionshandelssystem nicht einbezogen sind, wodurch dortigen Anlagen in keinem Fall zusätzliche Kosten entstehen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Verlust von Arbeitsplätzen in der deutschen Eisen- und Stahlindustrie zu befürchten. Das diesbzgl. Risiko wird nachfolgend am Beispiel der Eisen- und Stahlproduktion der ThyssenKrupp Stahl AG in Duisburg abgeschätzt.

Risiken eines CO2-Emissions​rechtehandels am Beispiel des Eisen- und Stahlwerkes Duisburg der ThyssenKrupp Stahl AG

Die Abschätzung von Risiken für Arbeitsplätze in der Eisen- und Stahlproduktion der ThyssenKrupp Stahl AG (TKS) am Standort Duisburg wurde auf der Basis der Emissionshandelsregelungen vorgenommen, welche in den Entwürfen für den Nationalen Allokationsplan (NAP) vom 29.01.2004 und für das Gesetz über den Nationalen Allokationsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 vom 12.02.2004 vorgeschlagen werden. TKS betreibt in Duisburg ein integriertes Hütten- und Stahlwerk mit einer Kokerei, drei Sinteranlagen zur Aufbereitung der Rohstoffe, vier Hochöfen, zwei Oxygen-Stahlwerken, drei Warmbandwerken und umfangreichen Anlagen zur Weiterverarbeitung von Stahl zu verschiedenen Produkten. Hinzu kommen Infrastruktureinrichtungen wie z.B. ein Kraftwerk zur Deckung des werkseigenen Strombedarfes. Die Roheisenerzeugung lag 2003 bei rund 11 Mio. t, die letztlich überwiegend zu hochwertigen Flachstahlprodukten weiterverarbeitet wurden. Insgesamt sind bei TKS am Standort Duisburg inklusive Kokerei und zugeordneter Transportleistungen durch die Tochter Eisenbahn und Häfen rund 19.100 Beschäftigte tätig. Zulieferungen für die Eisen- und Stahlproduktion erfolgen aus Deutschland – in großem Umfang aus dem regionalen Umfeld (z.B. Kohle und Koks aus dem Ruhrgebiet, Kalk aus Wülfrath, Feuerfeststeine aus Hagen) – sowie z.T. aus dem Ausland (v.a. Eisenerz, Kohle). 

Die CO2-Emissionen des integrierten Hütten- und Stahlwerkes in Duisburg werden zu 75,5% durch die Hochöfen freigesetzt (Stand 2000). Im Gichtgas der Hochöfen beträgt der CO2-Anteil, der laut NAP-Entwurf als prozessbedingt anerkannt würde, rund 30%. Bezogen auf das gesamte Hütten- und Stahlwerk wären damit laut NAP-Entwurf rund 23% aller CO2-Emissionen prozessbedingt. Im Hinblick auf die Zuteilung von CO2-Emissionsrechten für die übrigen ca. 77% der CO2-Emssionen würde laut des Entwurfes zum Gesetz über den NAP der Erfüllungsfaktor 0,927 angesetzt. Im Ergebnis ergäbe sich bezogen auf den CO2-Emissionsbedarf des Jahres 2000 eine Unterdeckung von 5,6% pro Jahr. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass die spezifischen CO2-Emissionen im Eisen- und Stahlwerk Duisburg nur in einem sehr geringen Maß gesenkt werden können (s.o.). In jedem Fall dürften die Minderungseffekte geringer sein als der zusätzliche Emissionsbedarf, der durch die Verbesserung der Konjunktur in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Gleichzeitig wird es nicht möglich sein, die Kosten für aufgekaufte Emissionsrechte an die Kunden weiterzugeben; bei einem Preis von 15-25 € / t CO2, wie er in verschiedenen Studien prognostiziert wird, und einem Verbrauch von rund 2 t CO2 je Tonne Stahl ergäben sich Mehrkosten von TKS in Höhe von 30-50 € je Tonne Stahl. Damit sind die 5,6% Stahlproduktion, die nicht durch kostenlos zugeteilte Emissionsrechte abgedeckt sind, nicht mehr rentabel, denn bei einem mittleren Preis für Warmband von 300-350 €/t ergäbe sich eine Kostensteigerung von 9% bis 17%. 

TKS könnte mit dieser Situation in der Weise umgehen, dass die Produktion in den Jahren 2005 und 2006 zunächst in vollem Umfang aufrecht erhalten wird, wobei hierzu jeweils Emissionsrechte aus den Folgejahren genutzt würden. Auf diese Weise entsteht im Jahr 2007 rechnerisch ein Fehlbedarf an Emissionsrechten von rund 17% bezogen auf den Bedarf eines Jahres. TKS müsste die Produktion dann so drosseln, dass die entsprechende CO2-Menge eingespart würde. Hierzu würden die beiden kleineren Hochöfen, die 16% bzw. 17% der Roheisenproduktionskapazität darstellen, im Jahr 2007 abwechselnd jeweils nur rund ein halbes Jahr betrieben. Der geringere Rohstoffbedarf in der Roheisenerzeugung würde zur Stilllegung des kleinsten der drei Sinterbänder führen. Die fehlenden 17% Roheisenerzeugung würden sich außerdem in einer entsprechenden Verringerung der Rohstahl- und der Warmbandproduktion niederschlagen. Das fehlende Warmband würde zugekauft und, so dass die Endprodukte weiterhin in vollem Umfang hergestellt werden könnten.

Für die Beschäftigung bei TKS in Duisburg hätte diese Entwicklung einschneidende Konsequenzen: In den Bereichen Hochöfen, Sinterbänder, Stahlwerke und Warmbanderzeugung sowie in der Verwaltung, der werkseigenen Energieerzeugung und weiteren Bereichen müsste am Beginn des Jahres 2007 mit einem Verlust von 1.000 bis 1.200 Arbeitsplätzen gerechnet werden. Darüber hinaus wären auch noch die Lieferanten von Rohstoffen, Betriebsmitteln und Dienstleistungen negativ betroffen: Insgesamt vergeben alleine die o.g. Produktionsstufen, für die sich ein Produktionsrückgang um 17% ergeben würde, Lieferungen und Dienstleistungen im Auftragswert von rund 1,83 Mrd. € pro Jahr. Legt man die Aufteilung dieser Lieferungen auf verschiedene Branchen gemäß Input-Output-Rechnung aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde und bewertet die Auftragssummen mit dem durchschnittlichen Produktionswert je Erwerbstätigen in den einzelnen betroffenen Branchen, so ergibt sich ein drohender Verlust von 2.800 Arbeitsplätzen bei Lieferanten und Dienstleistern im Inland. Der Verlust einer unbestimmten Zahl von Arbeitsplätzen im Ausland kommt hinzu. Insgesamt droht also durch die vorgeschlagenen Regelungen zum Handel mit CO2-Emissionsrechten alleine durch die Auswirkungen auf die Produktion von TKS in Duisburg ein Beschäftigungsverlust in der Größenordnung von 3.800 bis 4.000 Arbeitsplätzen.

Will man diese Ergebnisse für die Aktivitäten der ThyssenKrupp Stahl AG auf die gesamte Stahlerzeugung auf der Hochofen-Oxygenkonverter-Route in Deutschland übertragen, so kann man dafür hilfsweise den Anteil von TKS an der gesamten Roheisenproduktion zugrunde legen. So berechnet sich auf der Basis der vorgeschlagenen Regelungen zum Handel mit CO2-Emissionsrechten ein drohender Verlust von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen in der Eisen- und Stahlindustrie sowie bei ihren Lieferanten und Dienstleistern alleine in Deutschland. 

Die in Deutschland durch einen CO2-Zertifikatehandel entfallende Produktion auf der Roheisen-Oxygenstahl-Route könnte durch die Ausweitung der Produktion im Elektrostahlverfahren allenfalls in einem geringen Umfang aufgefangen werden. Hierfür sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend: Erstens lässt sich im Elektrostahlverfahren aufgrund von Verunreinigungen im Schrott auch heute noch nicht die für viele Flachstahlsorten erforderliche Qualität produzieren. Zweitens steht nicht ausreichend Schrott zur Verfügung. Hintergrund hierfür ist einerseits der stark gestiegene Schrottbedarf in der Volksrepublik China, die einen großen Anteil ihrer stark steigenden Stahlerzeugung durch neue Elektrostahlwerke abdeckt – der Preis für Schrott (Sorte 2) ist vor diesem Hintergrund der zunehmenden Knappheit von Januar 1999 bis heute um rund 116% angestiegen. Wollte man einen Produktionsrückgang der Roheisenerzeugung bei TKS in Duisburg um 17% durch Elektrostahlwerke ersetzen, so würde dies einen zusätzlichen Schrottbedarf von rund 1,9 Mio. t pro Jahr bedeuten. Überträgt man diesen Bedarf auf die gesamte Stahlindustrie in Deutschland, so läge der zusätzliche Schrottbedarf bei rund 5 Mio. t. Dies entspricht rund einem Viertel des gesamten Schrottes, der in Deutschland heute in der Stahlerzeugung eingesetzt wird, und übersteigt deutlich den gesamten Schrottimport (4 Mio. t in 2003). Deshalb wäre kaum zu erwarten, dass ein Rückgang von Produktion und Beschäftigung auf der Hochofen-Oxygenkonverter-Route durch Zuwächse im Bereich Elektrostahlerzeugung kompensiert würde – vielmehr käme es zu einer massiven Verlagerung von Roheisen- und Stahlerzeugung sowie von Arbeitsplätzen ins Ausland.

Eine solche Entwicklung hätte zudem auch Nachteile für den Klimaschutz: Ein Rückgang der Roheisenerzeugung in Deutschland würde auch einen Verlust von verfügbarer Hochofenschlacke bedeuten, die in der Zementherstellung den Zementklinker substituiert, welcher in einem Produktionsverfahren mit umfangreichen energie- und prozessbedingten CO2-Emissionen erzeugt werden muss. Bei einer Verlagerung von Roheisenproduktion ins Ausland würde es dort außerdem voraussichtlich zu einem Anstieg der CO2-Emissionen kommen, der die CO2-Minderung in Deutschland deutlich übersteigt, weil der Reduktionsmitteleinsatz in den meisten Staaten aufgrund weniger effizienter Verfahren deutlich höher liegt als in Deutschland. Per Saldo wäre deshalb mit einem Rückgang der Roheisen- und Stahlproduktion in Deutschland ein – möglicherweise deutlicher – Anstieg der CO2-Emissionen verbunden.

Erforderliche Maßnahmen für einen CO2-Handel ohne negative Beschäftigungs- und Umwelteffekte in der Eisen- und Stahlindustrie

Die aufgezeigten Risiken müssen nach Auffassung der IG Metall und des Gesamtbetriebsrates der ThyssenKrupp Stahl AG durch geeignete Regelungen für den Handel mit CO2-Emissionsrechten unbedingt vermieden werden. Um solche Regelungen zu entwickeln, müssen zwei Bedingungen erfüllt werden, die bereits in der EU-Richtlinie zum Handel mit Emissionszertifikaten angesprochen werden:

· Erstens muss die Menge der zugeteilten Zertifikate mit dem technischen und wirtschaftlichen Potenzial zur Emissionsverminderung im Einklang stehen.

· Zweitens sollte der Nationale Allokationsplan dem Wettbewerb der inländischen Industrie mit Anlagen in Staaten außerhalb der EU Rechnung tragen.

Die erste Bedingung kann nach Auffassung der IG Metall und des Gesamtbetriebsrates der ThyssenKrupp Stahl AG nur dadurch erfüllt werden, dass für solche CO2-Emissionen, die aufgrund der technischen und chemischen Eigenschaften des Hochofenprozesses unvermeidbar sind, keine Minderungsziele verfolgt werden. Eine solche Freistellung dieser Emissionen von Minderungszielen muss dauerhaft sein, also über die jetzt in Planung befindliche Handelsperiode 2005 bis 2007 hinaus auch ab 2008 weiterhin gelten. In jedem Fall ist zu prüfen, ob der Ansatz von 35 Mio. t CO2 für prozessbedingte Emissionen ausreichend ist. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der größte Teil hiervon bereits durch die Emissionen aus der Zement- und Kalk​produktion verbraucht wird (vgl. UBA: Deutsches Treibhausgasinventar 1990 - 2001, S. 92f.).

Die zweite Bedingung erfordert eine grundlegende Betrachtung der bestehenden Wettbewerbsverhältnisse auf dem weltweiten Markt für Stahlprodukte sowie der Konkurrenz zwischen verschiedenen Standorten für die Eisen- und Stahlproduktion. Dabei ist zu prüfen, welche Emissionshandelsregelungen Anreize für die Verlagerungen von Produktionen ins Ausland schaffen und damit zu einem Produktionsrückgang in Deutschland führen würden sowie welche Regelungen für den CO2-Handel geeignet sind, um die Substitution von Produktion in Deutschland durch Importe zu vermeiden. Grundsätzlich darf der Handel mit CO2-Emissionsrechten in Europa darf nicht dazu führen, dass industrielle Produktion in Staaten ohne Emissionshandel verlagert wird. Dieses gilt auch für einzelne Produktionsschritte, deren Verlagerung innerhalb des Verbundes von integrierten Hütten- und Stahlwerken möglicherweise zunächst nicht den gesamten Standort in Frage stellen, perspektivisch aber doch eine Entwicklung einleitet, bei der rohstoff- und CO2-intensive Prozesse Schritt für Schritt ins Ausland verlagert werden.

IG Metall und Gesamtbetriebsrat der ThyssenKrupp Stahl AG halten es vor diesem Hintergrund für unerlässlich, die real bestehenden CO2-Minderungspotenziale zum Ausgangspunkt von Emissionsminderungszielen für einzelne Anlagen zu machen und den internationalen Wettbewerb im Zuge des europaweiten Emissionshandels zu berücksichtigen. Dabei geht es sowohl um die Vermeidung neuer Risiken für viele tausend Arbeitsplätze als auch um die Verhinderung ökologisch unsinniger Importe, mit denen CO2-Emissionen letztlich nur verlagert würden. 

Weitere mögliche Beschäftigungswirkungen der Einführung des CO2-Emissions​rechtehandels sind in einer ergänzenden Untersuchung noch genauer zu bestimmen. Leitfragen dafür sind:

· Welche Beschäftigungsverluste sind zu erwarten, wenn vorhandene Anlage heruntergefahren werden, um mit dem Verkauf daraus bestehender CO2-Rechte rentablere Anlageinvestitionen in Standorten ohne entsprechende CO2-Kostenbelastung zu finanzieren?

· Wie sind solche Fehlsteuerungen durch das CO2-Handelsrecht und entsprechende Mitnahmeeffekte bei Standortbewertungen auszuschließen?

· Welche Beschäftigungsverluste sind innerhalb der vorhandenen Wertschöpfungsketten von der Eisen- und Stahlerzeugung zur Kfz-Produktion und anderen weiterverarbeitenden Branchen zu erwarten, wenn die Stufe Stahlerzeugung wesentlich im Ausland erfolgen sollte?

Die Entwicklung eines CO2-Emissionsrechtehandels erfordert die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und beschäftigungspolitischer Aspekte. Nur auf diesem Weg lässt sich eine Lösung entwickeln, die schließlich allen Zielen umfassend gerecht wird.
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